
 

 

TRAKTANDENLISTE DES GEMEINDERATES OPFIKON 
 

SITZUNG VOM Montag, 8. Mai 2023 
 
 
 
 E I N L A D U N G 
 _______________ 
 
 zur 6. Sitzung 
 
Zeit: 18:00 Uhr 
 
Ort: Singsaal Lättenwiesen 
 
 
TRAKTANDEN: 
 
1.   Präsentation Stadtrat: Regierungsprogramm 

2.   Präsentation Stadtrat: Digitalstrategie 

3.   Mitteilungen 

4.   Protokoll der 5. Sitzung vom 3. April 2023 

5. 
  

Postulat David Sichau (Grüne) und Milena Brasi 
(NIO@GLP) und Mitunterzeichnende 
"Förderung & Ausbau von Solarenergie in Opfikon" - Begründung 

6. 
  

Postulat Haci Sari (SP) und Mitunterzeichnende 
"Lärmschutzmassnahmen Oberhusengebiet" - Überweisung 

7. 
  

Sanierung und Teilerweiterung Schulanlage Mettlen 
Genehmigung Projektierungskredit 

8.   Anpassung Personalverordnung Stadt Opfikon 

9.   Wahl der Geschäftsleitung für das Amtsjahr 2023/2024 

    
 
 
Opfikon, 24. April 2023 1. VIZEPRÄSIDENTIN 
 Silvia Messerschmidt 
 
 ______________________________________________________________  

 

Die Gemeinderatssitzung ist öffentlich. Sie sind freundlich eingeladen, der 
Ratssitzung beizuwohnen. 

 ______________________________________________________________  

 



 

MITTEILUNGEN GEMEINDERAT 
 

SITZUNG VOM 8. Mai 2023 
 
 
Eingegangene Post 
 

- Postulat David Sichau (Grüne) und Milena Brasi (NIO@GLP) und Mitunterzeich-
nende "Förderung & Ausbau von Solarenergie in Opfikon" 

- Anfrage Manuela Bührer (FDP) und Mitunterzeichnende "Beantragung des "No-
Littering-Labels" für die Stadt Opfikon" 

- IFK-Antrag Wahl Geschäftsleitung für das Amtsjahr 2023/2024 

- RPK-Antrag Sanierung und Teilerweiterung Schulanlage Mettlen 

Genehmigung Projektierungskredit 

- GPK-Antrag Anpassung Personalverordnung Stadt Opfikon 

- SR-Beschluss Postulat Haci Sari (SP) und Mitunterzeichnende Lärmschutzmass-
nahmen Oberhusengebiet - Ablehnung 









David Sichau GrUne
Milena BrasiGLP

EINGEGANGTN

o3.APa4ç
M itglieder des Gemeinderates

Geschâfisleitung Gemei nderat
Oberhauserstrasse 25
8152 Glattbrugg

Opfikon, 26. Màrz2O23

Postulat gemâss Art. 36 des Organisationserlass Gemeinderat

Fôrderung & Ausbau von Solarenergie in Opfikon

Eine sichere Energieversorgung zu attraktiven Preisen ist ein wichtiger Bestandteil
einer attraktiven Gemeinde. Die Stadt Opfikon ist im Moment Uberwiegend von exter-
nen Stromproduzierenden abhângig und damit auch den Entwicklungen auf dem
Strommarkt ausgesetzt. Diese Abhàngigkeit kann reduziert und die lokale Wertschôp-
fung erhôht werden, indem vermehrt Energie lokal produziert wird. Zudem kann die
Netzstabilitât erhôht werden, da die Energie lokal verbraucht wird und nicht ûber wei-
te Strecken transportiert werden muss. Aufgrund der Lage von Opfikon ist insbeson-
dere der Ausbau von Photovolatik-Anlagen sinnvoll.

ln Opfikon werden pro Jahr 160 G\ Jh Strom verbraucht. Davon stammen nur 333
M\Mr aus der lokalen PV-Produktion. Der Zubau von PV-Anlagen in Opfikon war in
den Ietzten Jahren bescheiden (35kW in2O21und 63kW in2022).

Von den sehr gut geeigneten Dachflâchen in Opfikon werden gemàss einer Auswer-
tung des Tagesanzeigers f,ezeit nur 3.8% genutzt. Mit 50,9 GWh bleibt also noch viel
Potenzial ungenutzt. Wenn dieses Potential erreicht wûrde, kônnte 31% des notwen-
digen Stroms in Opfikon lokal und nachhaltig produziert werden.

Daher bitten wir den Stadtrat folgende ldeen zu prûfen und môgliche Massnahmen
vozuschlagen, wie der PV-AuSbau in Opfikon beschleunigt werden kann:

Alle Gebâude und Grundstûcke im BesiE der Stadt Opfikon sollen hinsichtlich
ihres Solarpotenzials auf Dâchern, Fassaden und versiegelten Flâchen tiber-
prûft werden. Geeignete Flâchen werden kuzfristig durch die Stadt Opfikon
oder die Energie Opfikon mit Solaranlagen bestûckt.
Die Hauseigentûmerinnen und -eigentûmer sollen verstârkt sensibilisiert wer-
den. Das kann durch lnformationsveranstaltungen geschehen, aber auch
durch Direktansprache der Hauseigentùmerinnen und -eigentUmer durch Ener-
gie Opfikon oder die Stadt Opfikon.
Mehr Anreize fûr Private schaffen:

o Fôrderprogramm der Energie Opfikon so anpassen, dass auch grôssere
Anlagen gefôrdert werden. Auch Solarthermieanlagen sollten gefôrdert
werden.
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o Einen Einspeisetarif einfûhren, der eine langfristig stabile Vergûtung
sicherstellt. Der Einspeisetarif sollte fûr einen bestimmten Zeitraum fest-
geschrieben werden.

o Firr Mieterinnen und Mieter sowie Bewohnerinnen und Bewohner von
Eigentumswohnungen kônnte z.B. eine gemeinsame Bestellung von
Balkonkraftwerken organisiert werden. Durch die Sammelbestellung
kônnten die Kosten gûnstiger werden.

o Balkonkraftwerke sind temporâre, unkompliziert entfernbare Modifikatio-
nen an einer Hausfassade. Trotzdem braucht es Stand jetzt das Einver-
stândnis der Vermieter- oder Stockwerkeigentûmerschaft. Welche Môg-
lichkeiten bestehen auf kommunaler Ebene, damit Wohnungen ohne
dieses Einverstândnis mit Solarpanels ausgestattet werden kônnen?

o Die Energie Opfikon baut Fachwissen und Kompetenzen aus, um als
Komplettanbieterin (Contracting) fÛr grôssere Anlagen auftreten und
Solaranlagen selbst planen, finanzieren, bauen und betreiben zu kôn-
nen.

Anpassung der Bauordnung:
o EinfUhrung einer Solarpflicht prûfen, fûr versiegelte Flâchen wie z.B.

Parkplâtze ab einer bestimmten Grôsse.
o PrUfung von Massnahmen zur Nachrûstung von Lârmschutzwânden in

Opfikon mit Solaranlagen und Einfûhrung einer Pflicht f[ir neue Lârm-
.schutzwânde dort, wo ein guter Solarertrag môglich ist.

o Festlegung von Ausbauzielen fûr Solar in Opfikon und jâhrliche Anpas-
sung der Fôrdermassnahmen (2.8. Fôrdermittel oder Einspeisevergû-
tung) zur Erreichung der Ausbauziele.

D5;J*
David Sichau Milena Brasi
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Haci Sari 
SP Opfikon 
Mitglied des Gemeinderates 
 
 
 Geschäftsleitung Gemeinderat 
 Oberhauserstrasse 25 
 8152 Glattbrugg 
 
 
 
 Opfikon, 27. Februar 2023 
 
 
Postulat gemäss Art. 36 des Organisationserlass Gemeinderat 
 
Lärmschutzmassnahmen Oberhusengebiet 
 
 
Mit dem Antrag beabsichtigen die Antragstellenden eine Verbesserung der Wohn- und 
Schutz- und Schulqualität durch Reduktion der Lärmschutzemissionen. Der verur-
sachte Lärm und die damit verbundenen CO2-Emissionen an der Thurgauerstrasse 
sind für in der Region lebende Menschen, Tiere und für die Umwelt stark beeinträchti-
gend. Den Lärmpegel zu messen, Lärmschutzmassnahmen zu prüfen und umzusetzen 
sind für das Gebiet unerlässlich. Unterschiedliche Lärmschutzmassnahmen, bieten 
verschiedene Mehrwerte. Eine Überdachung würde ein Gewinn neuer Flächen für ge-
sellschaftliches Zusammenkommen, neuer Grünflächen, Bäume, u.w. bedeuten - nebst 
der Lärmreduktion. Lärmschutzwände verringern die hohen, störenden Lautstärken 
und eine Temporeduktion würde zusätzlich der Umwelt zugutekommen. 
 
Die Antragstellenden sind davon überzeugt, dass Massnahmen in diesem Gebiet für 
die Stadt Opfikon einen Mehrwert bedeuten und die Bevölkerung eine höhere Lebens- 
sowie Wohnqualität geniessen würden. 
 
 
 
Haci Sari 
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PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON
18. April 2023
2023-94
1 von2

SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.

SEITE

Postulat Haci Sari (SP) und Mitunterzeichnende Lârmschutzmassnahmen
Oberhusengebiet - Ablehnung 6.3.1

Ausgangslage

Der Gemeinderat Haci sari (SP) und Mitunterzeichnende haben am
6. Mârz 2023 das Postulat "Lârmschutzmassnahmen Oberhusengebiet" einge-
reicht. Die Geschâftsleitung des Gemeinderates hat die Mitglieder des Stadt-
und Gemeinderates am 10. Mâr22023 ùber den Eingang des postulats in
Kenntnis gesetzt. An der Sitzung des Gemeinderates vom 3. April2023 begrtin-
dete Haci Sari das Postulat im Rat. Gemâss Artikel 37 des Organisationserlas-
ses Gemeinderat hat der Stadtrat an der darauffolgenden Gemeinderatssitzung
zu erklâren, ob er bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen. Ein Ablehnungs-
antrag ist schriftlich zu begrûnden. Nach der Ùbenlreisung, voraussichtlich am
B. Mai 2023, hat der Stadtrat innert 12 Monaten dem Rat Bericht zu erstatten.

Stellungnahme des Stadtrats

Die Thurgauerstrasse ist eine Staatsstrasse im Eigentum des Kantons Zûrich
und erstreckt sich dabei Uber Grundstûcke des ASTRA. Das Tiefbauamt Kanton
ZUrich (TBA) plant die lnstandsetzung der Fahrbahn Thurgauerstrasse, km
2.060 - 3.040, die Erweiterung der Veloroute und den Umbau des Halbanschlus-
ses Opfikon. Lârmschutzwânde als Massnahme wurden geprûft. Gemâss TBA
erfûllen sie die Kriterien der Wirtschaftlichkeit nicht. Die Lârmsanierung soll vo-
raussichtlich 2025 mit einem lârmarmen Belag (Typ SDA) ausgefùhrt werden.

Der Stadtrat wird sich im Falle einer Anhôrung fûr die Lârmschutzmassnahmen
einsetzen.

Auf Antrag des Stadtprâsidenten

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Die Entgegennahme des Postulats "Lârmschutzmassnahmen Oberhusen-
gebiet" des Gemeinderates Haci Sari (SP) und Mitunterzeichnenden wird
abgelehnt.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt, das Postulat von Haci Sari (SP) nicht zu
ûberweisen.

ren
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PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON
18. April 2023
2023-94
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SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.

SEITE

3. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 1g Abs. 1 lit. a und d i.V.m,
S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

4. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Haci Sari, Fallwiesenstrasse 17, 8152 Glattbrugg
- Gemeinderat
- Stadtschreiber
- Bau und lnfrastruktur

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber;

cl lÀ
Roman Schmid Willi Bleiker

VERSANDT:
20.04.2023
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ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM

SEITE

08. November2022
1von3

Sanierung und Teileruueiterung Schulanlage Mettlen
Genehmig u ng Projektierungskred it 6.1.5.1

1

Gestûtzt auf den Antrag des Stadtrates vom B. Novemb er 2022 und auf Art. 1 9,
lit. d der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT

Der Projektierungskredit fUr die Sanierung und Teilerureiterung der Schul-
anlage Mettlen von CHF 2'750'000 inkl7.7o/o MWST zulasten der lnvestiti-
onsrechnung, Konto-Nr. 610.5040.002, wird bewilligt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Generalplanerteam Camenzind Bosshard Architekten AG, Sihlfeldstr. 10,
8003 Zûrich

- Stadtrat
- Mitglieder der OBK Sanierung Schulanlage Mettlen
- Finanzen und Liegenschaften
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ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM

SEITE

08. November 2022
2von3

BERICHT

1. Ausgangslage

Die Schulanlage Mettlen wurde 1966 erôffnet. Nach knapp 25 Jahren wurde sie
im Jahr 1991 teilweise saniert und seither ohne umfassende Erneuerungen be-
trieben. Nach weiteren 30 Jahren sind die Gebâude wiederum in die Jahre ge-
kommen und sind nun zu sanieren sowie teilweise zu erweitern.

ln der Schulraumstrategie 2033 werden die erforderlichen Schritte festgelegt,
um den nôtigen Schulraum wâhrend der kommenden 15 Jahre bereitstellen zu
kônnen. Der Raumersatz fUr die etappenweise zu sanierende Schulanlage Mett-
len wird durch die bereits bewilligte und sich in der Umsetzung befindende zu-
sâtzliche Schulanlage Bubenholz sichergestellt.

2. Bisheriges Verfahren

Mit Beschluss Nr. 2021-166 vom 13. Juli 2021 genehmigte der Stadtrat die Ver-
fahrenswahlftrr die Vergabe als Generalplanermandat und bewilligte den fUr die
Ausschreibung und Durchfûhrung erforderlichen Kredit.

Die Objektbaukommission (OBK) sowie der Stadtrat (Beschluss Nr. 2022-118
vom 31 . Mai 2022) haben fUr die Weiterbearbeitung das Generalplanerteam un-
ter Fûhrung von Camenzind Bosshard Architekten AG und Dûrsteler Bauplaner
GmbH bestimmt.

3. Kreditbewilligung

FUr die Projektierung einschliesslich Bauherrenleistungen und Grundlagenar-
beiten ist ein Kredit von CHF 2'750'000 zulasten der lnvestitionsrechnung,
Konto-Nr. 610.5040.002, erforderlich. Darin sind die durch den Stadtrat bereits
bewilligten Kredite vollstândig enthalten.

Die Kosten fùr die Erarbeitung eines detaillierten Bauprojekts einschliesslich
Kostenschâtzung !15o/o, gerechnet bis und mit Urnenabstimmung im Mârz
2024, setzen sich wie folgt zusammen:

- Gebâudeanalyse, Planerwahlverfahren (bisherige
Kreditbeschlûsse Stadtrat)

- Vorprojekt
- Bauprojekt inkl. Kostenschâtzung und Baueingabe
- Vorbereitung Ausschreibungsplanung
- Spezialisten (Bauphysik, Brandschutz, Schwimmbad)
- Nebenkosten

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

483'100
297'000

1',164'000
215'000
215'000

70'000
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ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

- Bauherrenleistungen
- Baugrunduntersuchungen
- Bestandsaufnahmen Schadstoffe und Gebâude
- Planaufbereitungen
- Diverses und Unvorhergesehenes

Total Kreditbedarf inkl. 7.7o/o MWST

SITZUNG VOM

SEITE

Mârz 2023

November 2023

Mârz 2024

4. Quartal 2024

3. Quartal 2026

Sommer 2028

08. November 2022
3von3

cHF '130'000

cHF 22',000
cHF 44'000
cHF 44'000
cHF 65'900

cHF 2'750'000

4. Terminplan

Fûr die Projektierung und Realisierung ist folgender Terminplan vorgesehen

5. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, den Projektierungskredit fûr die Sanierung
und Teilenrueiterung der Schulanlage Mettlen von CHF 2'750'000 inkl. 7.7%
MWST zulasten der lnvestitionsrechnung, Konto-Nr. 610.5040.002, zu bewilli-
gen.

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:

Besch I uss Geme i nd erat, P rojektieru n gskred it

Beschluss Gemeinderat, Baukredit

Urnenabstimmung, Baukredit

Baubeginn erste Etappe

Bezug erste Etappe / Baubeginn zweite Etappe

Bezug zweite Etappe

Ble

5l l,*
Roman Schmid

ffitdw
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SITZUNG VOM

SEITE

08. November2022
1von3

Sanierung und Teileruueiterung Schulanlage Mettlen
Genehmig u ng Projektierungskred it 6.1.5.1

1

Gestûtzt auf den Antrag des Stadtrates vom B. Novemb er 2022 und auf Art. 1 9,
lit. d der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT

Der Projektierungskredit fUr die Sanierung und Teilerureiterung der Schul-
anlage Mettlen von CHF 2'750'000 inkl7.7o/o MWST zulasten der lnvestiti-
onsrechnung, Konto-Nr. 610.5040.002, wird bewilligt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Generalplanerteam Camenzind Bosshard Architekten AG, Sihlfeldstr. 10,
8003 Zûrich

- Stadtrat
- Mitglieder der OBK Sanierung Schulanlage Mettlen
- Finanzen und Liegenschaften
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ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM

SEITE

08. November 2022
2von3

BERICHT

1. Ausgangslage

Die Schulanlage Mettlen wurde 1966 erôffnet. Nach knapp 25 Jahren wurde sie
im Jahr 1991 teilweise saniert und seither ohne umfassende Erneuerungen be-
trieben. Nach weiteren 30 Jahren sind die Gebâude wiederum in die Jahre ge-
kommen und sind nun zu sanieren sowie teilweise zu erweitern.

ln der Schulraumstrategie 2033 werden die erforderlichen Schritte festgelegt,
um den nôtigen Schulraum wâhrend der kommenden 15 Jahre bereitstellen zu
kônnen. Der Raumersatz fUr die etappenweise zu sanierende Schulanlage Mett-
len wird durch die bereits bewilligte und sich in der Umsetzung befindende zu-
sâtzliche Schulanlage Bubenholz sichergestellt.

2. Bisheriges Verfahren

Mit Beschluss Nr. 2021-166 vom 13. Juli 2021 genehmigte der Stadtrat die Ver-
fahrenswahlftrr die Vergabe als Generalplanermandat und bewilligte den fUr die
Ausschreibung und Durchfûhrung erforderlichen Kredit.

Die Objektbaukommission (OBK) sowie der Stadtrat (Beschluss Nr. 2022-118
vom 31 . Mai 2022) haben fUr die Weiterbearbeitung das Generalplanerteam un-
ter Fûhrung von Camenzind Bosshard Architekten AG und Dûrsteler Bauplaner
GmbH bestimmt.

3. Kreditbewilligung

FUr die Projektierung einschliesslich Bauherrenleistungen und Grundlagenar-
beiten ist ein Kredit von CHF 2'750'000 zulasten der lnvestitionsrechnung,
Konto-Nr. 610.5040.002, erforderlich. Darin sind die durch den Stadtrat bereits
bewilligten Kredite vollstândig enthalten.

Die Kosten fùr die Erarbeitung eines detaillierten Bauprojekts einschliesslich
Kostenschâtzung !15o/o, gerechnet bis und mit Urnenabstimmung im Mârz
2024, setzen sich wie folgt zusammen:

- Gebâudeanalyse, Planerwahlverfahren (bisherige
Kreditbeschlûsse Stadtrat)

- Vorprojekt
- Bauprojekt inkl. Kostenschâtzung und Baueingabe
- Vorbereitung Ausschreibungsplanung
- Spezialisten (Bauphysik, Brandschutz, Schwimmbad)
- Nebenkosten

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

483'100
297'000

1',164'000
215'000
215'000

70'000
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ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

- Bauherrenleistungen
- Baugrunduntersuchungen
- Bestandsaufnahmen Schadstoffe und Gebâude
- Planaufbereitungen
- Diverses und Unvorhergesehenes

Total Kreditbedarf inkl. 7.7o/o MWST

SITZUNG VOM

SEITE

Mârz 2023

November 2023

Mârz 2024

4. Quartal 2024

3. Quartal 2026

Sommer 2028

08. November 2022
3von3

cHF '130'000

cHF 22',000
cHF 44'000
cHF 44'000
cHF 65'900

cHF 2'750'000

4. Terminplan

Fûr die Projektierung und Realisierung ist folgender Terminplan vorgesehen

5. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, den Projektierungskredit fûr die Sanierung
und Teilenrueiterung der Schulanlage Mettlen von CHF 2'750'000 inkl. 7.7%
MWST zulasten der lnvestitionsrechnung, Konto-Nr. 610.5040.002, zu bewilli-
gen.

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:

Besch I uss Geme i nd erat, P rojektieru n gskred it

Beschluss Gemeinderat, Baukredit

Urnenabstimmung, Baukredit

Baubeginn erste Etappe

Bezug erste Etappe / Baubeginn zweite Etappe

Bezug zweite Etappe

Ble

5l l,*
Roman Schmid

ffitdw



BERICHT UND ANTRAG
DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOIVIMISSION OPFIKON

DATUM 20. April 2023
SEITE 1 von 2

Anpassung Personalverordnung Stadt Opfikon 9.2.0

1. Ausgangslage

Gestützt auf die vom Kantons- und Regierungsrat beschlossene Änderung des Per-
sonalgesetzes und dessen Ausführungsbestimmungen sowie der Personaiverord-

nung, die per 1. September 2022 bzw. 1. Oktober 2022 in Kraft gesetzt wurden, müs-
sen Anpassungen im Personalrecht der Stadt Opfikon vorgenommen werden, die wie

folgt aussehen:

• Umbenennung in Personalverordnung

Die Änderung des Personalrechts liegt gemäss Art. 16 der Gemeindeordnung
der Stadt Opfikon in der Kompetenz des Gemeinderates. In der systemati-
sehen Rechtssammiung der Stadt Opfikon werden Gesetzeserlasse des Ge-
meinderates neu einheitlich als Verordnung bezeichnet. Das Personalrecht sol!
deshalb in Personalverordnung umbenannt werden.

• Änderung bei Kündigung - Art. 6:
Die Mitarbeiterbeurteilung oder ein ähnliches Verfahren bei Kündigung
wird ersatzios gestrichen
Ebenfalls fällt der Absatz bezüglich Wiederanstellung weg
Die Kündigungsfristen werden der Privatwirtschaft mit einem 1 bis zu 6
Monaten dauernde Kündigungsfrist angepasst

2. Erwägungen der Geschäftsprüfungskommission

Die GPK hat die Änderungen der Personalverordnung diskutiert und auch Stellungs-
nahmen des Stadtpräsidenten und des Stadtschreibers eingeholt. Die Begründung
des einfacheren Kündigungsverfahrens ohne weiterer Mitarbeiterbeurteilung und
Kündigungsfristen, die der Privatwirtschaft entsprechen, konnten von allen GPK-
Mitgliedern nachvollzogen werden. Nach Konsultationen mit den Fraktionen wurde
über diese Anpassung der Personalverordnung abgestimmt.



BERICHT UND ANTRAG
DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION OPFIKON

DATUM 20. April 2023
SEITE 2 von 2

3. Antrag

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat mit 5:0 Stimmen (bei
2 Abwesenheiten) den Antrag des Stadtrates vom 20. Dezember 2022 zu genehmi-
gen.

Referent: Andreas Baumgartner

Der Präsident: Ein Mitglied:

Kevin Husi-Fiechter Andreas Baumgartner

Opfikon, 20. April 2023
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Anpassung Personalverordnung Stadt Opfikon 9.2.0

Gestùtzt auf den Antrag des Stadtrates vom 20. Dezember 2022 und auf Art. 16

der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT

1. Die Anderungen der Personalverordnung der Stadt Opfikon inklusive Um-
benennung in Verordnung werden genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Stadtrat
- Abteilungsleitende
- Personalverantwortliche
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BERICHT

1. Ânderung Personalgesetz des Kantons Zùrich inkl. Personalverord-
nung und Vollzugsverordnung zum Personalgesetz

Fûr das Personal der Stadt Opfikon gilt grundsâtzlich das Personalgesetz des
Kantons inkl. Personalverordnung und Vollzugsverordnung zum Personalge-
setz, Dort, wo aufgrund der besonderen Verhâltnisse in der Stadt Opfikon ab-
weichende Regelungen angezeigt sind, werden diese im Personalrecht der
Stadt Opfikon festgelegt. ln diesem Sinne regelt das Personalrecht der Stadt
Opfikon lediglich die Abweichungen vom kantonalen Personalgesetz und des-
sen Verordnungen.

Am 14. Dezember 2020 beschloss der Kantonsrat die Anderung des Personal-
gesetzes. Der Regierungsrat des Kantons Zûrich hat an seiner Sitzung vom
16. Màrz 2022 die Anderungen der Personalverordnung und der Vollzugsver-
ordnung zum Personalgesetz verabschiedet. Gleichzeitig wurde die lnkraftset-
zung des Personalgesetzes, der Personal- und der Vollzugsverordnung unter
Vorbehalt der Zustimmung des Kantonsrats zur Personalverordnung beschlos-
sen. Am 22. August 2022 genehmigte der Kantonsrat danach die Anpassung
der Personalverordnung. Damit traten die Personalverordnung am 1. Septem-
ber 2022, das Personalgesetz und die ûbrigen Verordnungsânderungen am
'1. Oktober 2022 in Kraft.

Diese Anderungen haben Auswirkungen auf das Personalrecht der Stadt
Opfikon.

2. Anpassungen

2.1. Umbenennung in Personalverordnung

Die Anderung des Personalrechts liegt gemâss Art. 16 der Gemeindeordnung
der Stadt Opfikon in der Kompetenz des Gemeinderates. ln der systematischen
Rechtssammlung der Stadt Opfikon werden Gesetzeserlasse des Gemeindera-
tes neu einheitlich als Verordnung bezeichnet. Das Personalrecht soll deshalb
in Personalverordnung umbenannt werden.

2.2. Abschaffung Mitarbeiterbeurteilung bei Kûndigungen im Zusammen-
hang mit ungenûgender Leistung bzw. unbefriedigendem Verhalten

Mit der Anderung des kantonalen Personalgesetzes wurde unter anderem bei
Kùndigungen im Zusammenhang mit der Leistung oder dem Verhalten die
Pflicht zur vorgângigen Mitarbeiterbeurteilung abgeschaft und durch eine Pflicht
zur Mahnung mit einer Frist zur Verbesserung von lângstens drei Monaten er-
setzt.

lm Art. 6 des stâdtischen Personalrechts wird ebenfalls festgehalten, dass Vor-
wûrfe, die zu einer Kûndigung Anlass geben, durch eine Mitarbeiterbeurteilung
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oder ein gleichwertiges Verfahren belegt werden mûssen. Gleichzeitig kann eine
Bewâhrungsfrist eingerâumt werden. Aufgrund der Anderung des kantonalen
Personalgesetzes soll diese Formulierung auch in der stâdtischen Personalver-
ordnung gestrichen werden.

2.3. Kûndigungsfristen

Die Kùndigungsfristen der Stadt Opfikon richten sich nach dem Personalgesetz
des Kantons Zûrich. Die Fristen fûr die Kûndigung des Arbeitsverhâltnisses
nach Ablauf der Probezeit sind wie folgt geregelt:

a im ersten Dienstjahr einen Monat,
b im 2. und 3. Dienstjahr zwei Monate,
c im 4. bis 9. Dienstjahr drei Monate
d ab dem 10. Dienstjahr sechs Monate

Fûr Angehôrige des hôheren Kaders (Abteilungsleitende) betrâgt die Kûndi-
gungsfrist ab dem 3. Dienstjahr sechs Monate. Vorbehalten bleibt im Einzelfall
die Abkùrzung oder Verlàngerung der Kûndigungsfrist im gegenseitigen Einver-
nehmen.

Die kurze Kûndigungsfrist im ersten Dienstjahr stellte die Stadt Opfikon in den
vergangenen Jahren vermehrt vor grôssere Schwierigkeiten. Unter Anrechnung
von Ferien- und Gleitzeitguthaben hatten die betroffenen Mitarbeitenden oftmals
nach wenigen Wochen bereits ihren letzten Arbeitstag. Es war hâufig unmôglich,
eine nahtlose Wiederbesetzung der Stelle sicherzustellen.

Auch eine sechsmonatige Kûndigungsfrist bei Mitarbeitenden ab dem
10. Dienstjahr stellt ein grosses Hindernis dar. Vereinzelt gab es bereits Mitar-
beitende, welche ihre Anstellung im 9. Dienstjahr aufgelôst haben, da sie sich
nicht mit einer sechsmonatigen KUndigungsfrist behindern wollten. Es ist nicht
im Sinne der Stadt Opfikon aufgrund dieser HUrde gute Mitarbeitende zu verlie-
ren.

Die K[rndigungsfristen sollen deshalb wie folgt angepasst und neu in der Perso-
nalverordnung der Stadt Opfikon geregelt werden:

a im 1. und 2. Dienstjahr zwei Monate
b ab dem 3. Dienstjahr drei Monate

Die sechsmonatige Kûndigungsfrist fûr Angehôrige des hôheren Kaders (Abtei-
lungsleitende) ab dem 3. Dienstjahr soll hingegen beibehalten werden.
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3. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, die Anderungen der Personalverordnung der
Stadt Opfikon inklusive Umbenennung in Verordnung zu genehmigen.

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:

q f;.
Roman Schmid Willi Bleiker
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Anpassung Personalverordnung Stadt Opfikon 2022 9.2.0

Der Kantons- und Regierungsrat haben die Anderung des Personalgesetzes
und dessen Ausfûhrungsbestimmungen sowie der Personalverordnung be-
schlossen und per 1. September 2022b2w. 1. Oktober 2022 in Kraft gesetzt.
Entsprechend sind Anpassungen im Personalrecht der Stadt Opfikon vorzuneh-
men.

Die Anderung des Personalrechts liegt gemâss Art. '16 der Gemeindeordnung
der Stadt Opfikon in der Kompetenz des Gemeinderates. ln der systematischen
Rechtssammlung der Stadt Opfikon werden Gesetzeserlasse des Gemeindera-
tes neu einheitlich als Verordnung bezeichnet. Das Personalrecht soll deshalb
in Personalverordnung umbenannt werden.

Mit der Anderung des kantonalen Personalgesetzes wurde bei Kûndigungen im

Zusammenhang mit der Leistung oder dem Verhalten die Pflicht zur vorgângi-
gen Mitarbeiterbeurteilung abgeschafft und durch eine Pflicht zur Mahnung mit
einer Frist zur Verbesserung von lângstens drei Monaten ersetzt.

lm stâdtischen Personalrecht wird ebenfalls festgehalten, dass Vorwttrfe, die zu
einer Kûndigung Anlass geben, durch eine Mitarbeiterbeurteilung oder ein
gleichwertiges Verfahren belegt werden mûssen. Gleichzeitig kann eine Bewâh-
rungsfrist eingerâumt werden. Aufgrund der Anderung des kantonalen Perso-
nalgesetzes soll diese Formulierung auch in der stâdtischen Personalverord-
nung gestrichen werden.

Die KUndigungsfristen der Stadt Opfikon richten sich aktuell nach dem Perso-
nalgesetz des Kantons ZUrich. Die einmonatige Kùndigungsfrist im ersten
Dienstjahr stellte die Stadt Opfikon in den vergangenen Jahren vermehrt vor
grôssere Schwierigkeiten. Auch eine sechsmonatige Kûndigungsfrist bei Mitar-
beitenden ab dem 10. Dienstjahr stellt ein grosses Hindernis dar. Die Kûndi-
gungsfristen sollen demnach wie folgt angepasst und neu in der Personalver-
ordnung der Stadt Opfikon geregelt werden:

a im 1. und 2. Dienstjahr zwei Monate
b ab dem 3. Dienstjahr drei Monate

Auf Antrag des Stadtprâsidenten

BESCHLIESST DER STADTRAT:
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1. Die Anderungen der Personalverordnung der Stadt Opfikon werden geneh-
migt.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt, die Anderungen der Personalverordnung
der Stadt Opfikgn inklusive Umbenennung in Verordnung zu genehmigen.

3. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bùlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bùlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen,

4. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Gemeinderat
- Abteilungsleitende
- Personalverantwortliche

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:

,?k
Roman Schmid Willi Bleiker

VERSANDT:
22.12.2022mLdûw



INTERFRAKTIONELLE KONFERENZ (IFK) 
 

DATUM 24. April 2023 
SEITE 1 von 1 
 
 

Wahl der Geschäftsleitung des Gemeinderat für das  
Amtsjahr 2023/2024 
 

 
 
1. Antrag 
 
Die IFK beantragt dem Gemeinderat einstimmig (6:0, bei einer Abwesenheit), die 
Mitglieder der Geschäftsleitung des Gemeinderats für das Amtsjahr 2023/2024 wie 
folgt zu wählen: 
 
 
Ratspräsidentin  Silvia Messerschmidt  SVP 
 
1. Vizepräsident  Jeremi Graf    SP 
 
2. Vizepräsident  Dario Petrovic   FDP 
 
1. Stimmenzählerin  Rebeca Meier   GV 
 
2. Stimmenzählerin  Tanja Glanzmann   die Mitte 
 
3. Stimmenzählerin  Helen Oertli    GRÜNE 
 
Weiteres Mitglied  Lukas Müller    NIO@Grünliberale 
  
 
 
NAMENS DER INTERFRAKTIONELLEN KONFERENZ 
Der Präsident:   Ein Mitglied: 
 

 
 
 
 

Kevin Husi-Fiechter   Jeremi Graf 
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